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Ein inspirierender Diavortrag und  
ein unterhaltsames Theaterstück  

erwarten Sie diese Woche:

Costa Rica –

1. Fußball-Club 1914 Dietlingen e. V.

  
Nicaragua

Multivisionsschau von Reinhard Stirl

Donnerstag, 30. Januar 2020, 19.30 Uhr,  

Rathaus Ellmendingen, Bürgersaal  

– Eintritt frei! –

– Nähere Informationen und weitere Veranstaltungen im Innenteil –
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Wochenend- und Notdienste

Stadtwerke Pforzheim (SWP) ab 01.01.2016

Störungsnummer  (0800) 797 39 38 37

Unfallrettung – Rettungsdienst
Euro-Notruf 112

Krankentransport
Rufnummer 19222

Ärztlicher Notdienst
Kostenfreie Rufnummer 116 117

Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr:  
docdirekt - Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter 
0711 – 96589700 oder docdirekt.de Öffnungszeiten:
–  Siloah St. Trudpert Klinikum: 

Montag, Dienstag, Donnerstag: 19.00 – 24.00 Uhr  
Mittwoch: 14.00 – 24.00 Uhr 
Freitag: 16.00 – 24.00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertags: 08.00 – 24.00 Uhr 

–  Helios Klinikum Pforzheim: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 19.00 – 24.00 Uhr  
Mittwoch: 14.00 – 24.00 Uhr 
Samstag, Sonntag Feiertags: 08.00 – 24.00 Uhr

In Notfällen muss der Rettungsdienst unter 112 verständigt werden.

Kinder Notfallpraxis (NOKI)
Kinder Notfallpraxis (NOKI) am HELIOS Klinikum Pforzheim, 
Kanzlerstr. 2-6, 75175 Pforzheim
Telefon: +49 (0) 7231 / 969 - 2969 
Mittwoch: 15.00 – 20.00 Uhr
Freitag: 16.00 – 20.00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertags: 08.00 – 20.00 Uhr 
(telefonische Terminabsprache empfohlen)

Zahnärztlicher Notdienst
Nur Samstag und Sonntag
Bereich Pforzheim 0621 / 38 000 818
Bereich Neuenbürg 0621 / 38 000 807

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Es wurde eine allgemeine Notdienstnummer für die Tierärzte im 
Enzkreis eingerichtet. 
Unter der Nummer 0 72 31 / 1 33 29 66
wird der Anrufer zum notdiensthabenden Tierarzt weitergeleitet.

Apothekendienst
Freitag, 24. Januar 2020 
Center-Apotheke Wilferdinger Höhe, Pforzheim 
Wilhelm-Becker-Straße 15 · Tel. 0 72 31 / 4 43 94 33
Samstag, 25. Januar 2020 
Stadt-Apotheke, Pforzheim 
Westl. Karl-Friedrich-Str. 23 · Tel. 0 72 31 / 1 54 36 00
Sonntag, 26. Januar 2020 
City-Apotheke im VolksbankHaus, Pforzheim 
Westl. Karl-Friedrich-Str. 53 · Tel. 0 72 31 / 31 27 27
Weitere Apotheken-Notdienste unter www.aponet.de

Pfarrämter in Keltern
Evang. Pfarramt  Evang. Pfarramt 
Dietlingen  Niebelsbach 
Tel. 0 72 36 / 98 02 44  Tel. 0 70 82 / 94 83 27
Evang. Pfarramt  Kath. Pfarramt 
Ellmendingen / Weiler Tel. 0 72 31 / 44 17 93 
Tel. 0 72 36 / 86 13 

Ambulanter Hospizdienst westl. Enzkreis
Verein für Lebensbeistand und Sterbebegleitung.
Psychosoziale Begleitung, Palliative Beratung.
Einsatzleitung, Koordination, Palliative Beratung:  
Cornelia Haas, Heidi Kunz, Ute Sickinger
Tel: 07236 2799897

Soziale Dienste Straubenhardt-Keltern
Bachstraße 30, 75210 Keltern,  
E-Mail: info@sozialstation-keltern.de
Tel.: 0 72 36 / 13 09-0, Fax: 0 72 36 / 13 09-29

Ambulanter Pflegedienst
Leitung:  Sylvia Alznauer 
Telefon: 0 72 36 / 13 09-0

Gemeindebücherei
Bachstraße 1a, Dietlingen, Telefon 07236 / 27 91 206
Öffnungszeiten: mittwochs und freitags 15.00 – 17.30 Uhr

Diakonisches Werk Pforzheim-Land
Lindenstr. 93, 75175 Pforzheim,  
Tel. 07231 9170-0, Fax 07231 9170-12,  
E-Mail: info@dw-pforzheim-land.de
• Kirchliche allgemeine Sozialarbeit 
• Sozialpsychiatrischer Dienst • Kur-Vermittlung 
• Vermittlung von Haus- und Familienpflege 
•  Tagesstätte für psychisch kranke Menschen in Wilferdingen

Frauenhaus
des Diakonischen Werkes Pforzheim-Stadt
Telefon 0 72 31 / 45 76 30

Feuerwehr / Polizei
Feuerwehr Rufnummer 112
Polizei-Notruf Rufnummer 110
Polizeiposten Remchingen-Keltern 0 72 32 / 37 25 80 
Polizei-Revier Neuenbürg 0 70 82 / 7 91 20

Postagenturen – Öffnungszeiten
Dietlingen – Getränke Luz  
Mo. – Fr. 09.00 – 12.30 Uhr; Di. – Fr. 15.00 – 18.00 Uhr 
Sa.   09.00 – 12.30 Uhr; Montagnachm. geschlossen
Ellmendingen, Durlacher Str. 2  
Mo., Mi., Do.  13.00 – 18.00 Uhr; Di., Fr. 09.00 – 14.00 Uhr 
Sa.  09.00 – 11.00 Uhr 
Am 24.12. von 9.00 – 11.00 Uhr geöffnet

Adresse der Geschäftsstelle:
75210 Keltern-Ellm.,Ettlinger Straße 15, Eingang Römerstraße
E-Mail: info@hospizdienst-westlicher-enzkreis.de  
Homepage: http://hospizdienst-westlicher-enzkreis.de

Sterneninsel
Ambulanter Kinder- & Jugendhospitzdienst für Pforzheim & Enzkreis – Der 
ambulante Kinder und Jugendhospizdienst für Pforzheim & den Enzkreis bietet 
unentgeltlich Unterstützung wenn ein Kind oder ein Elternteil die Diagnose einer 
schweren und unheilbaren Erkrankung erfahren hat.
Geschulte Mitarbeiter begleiten auch Kinder und Jugendliche nach 
dem Verlust eines nahestehenden Menschen.
Wittelsbacherstraße 18, 75177 Pforzheim, Tel. 07231 8001008 
mail@sterneninsel.com, www.sterneninsel.com
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Enzkreis-Kliniken Neuenbürg
- Zentrale 0 70 82 / 796 - 0 
 (rund um die Uhr) 
- Chirurgische Klinik 0 70 82 / 796 - 236 
- Medizinische Klinik 0 70 82 / 796 - 276 
- Institut f. Anästhesiologie 0 70 82 / 796 - 291

Enzkreis-Kliniken Mühlacker
- Zentrale 0 70 41 / 15 - 1 · Fax 0 70 41 / 15 - 23 86
Geriatrische Rehabilitationsklinik  Mühlacker
- Zentrale 0 70 41 / 15 - 50 02 · Fax 0 70 41 / 15 - 50 03

Landratsamt Enzkreis – Netzwerk looping
Wir bieten
- Anlaufstelle bei Ess-Störungen
-  Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe/ 

Selbsthilfe gruppen (KISS)
Telefon 0 72 31 / 308-9743

Telefonnummern der Gemeindeverwaltung
Bitte machen Sie von den Durchwahlen Gebrauch!
Rathaus Ellmendingen Weinbergstraße 9 
Telefonzentrale: 0 72 36 7 03-0 
Telefax: 0 72 36 7 03-35 
E-Mail: gemeinde@keltern.de

Bürgermeister Steffen Bochinger 
Assistentin Sabine Kumm 703-26
Hauptamt: Fax 703-35
Amtsleiter Steffen Riegsinger  703-27 
Stv. Amtsleiterin  
und Ordnungsamt Claudia Honnen  703-28
Sekretariat/Feuerwehrwesen Mariette Nittel  703-29
Bürgerbüro Fax 703-71

– Einwohnerwesen Ilka Schmitz  703-24 
– Fundbüro Diana Graziadio 703-23 
– Ausweise/Reisepässe Sabine Jäck  703-66

Renten und Soziales Bianca Bischoff  703-45
Standesamt Melanie Benz  703-20
Geschäftsstelle Gemeinderat Sonja Zilly 703-44
Bauamt: Fax 703-72
Amtsleiter Michael Mühlen  703-60
Stv. Amtsleiter Peter Dörr 703-61 
  0151 151 351 00
Bauverwaltung Ira Köffel  703-62  
 Sebastian Beinhardt 703-63
Bauhof Fax 980-732
Bauhof Leitung Michael Pudlat 980-730 
  0151 151 351 02
Rechnungsamt: Fax 703-70
Amtsleiter/Kämmerer Frank Kern 703-30
Stv. Kämmerin und 
Grundstücksverkehr Sabine Bischoff  703-37
Personalamt Susanne Schick  703-36
Koordinierungsstelle für Schul-  
und Kindergartenangelegenheiten Anke Kranzl  703-31
Steueramt  Anne-Sophie Walch  703-32
Gemeindekasse Vanessa Brecht  703-33
Buchhaltung Karin Rihm  703-34
Liegenschaftsverwaltung / EDV Jens Karcher 703-39
Rathaus Dietlingen Östliche Friedrichstraße 2  
 Fax 9383-59 
Grundbucheinsichtstelle/ 
Gutachterausschuss Emil Ihli 9383-51/52
Örtliche Verwaltungsstelle Andrea Bergmeyer 9383-50
Gemeindevollzugsbediensteter n.n.
Integrationsbeauftragter Stefan Schröck 0151 151 351 09 
(Sprechz.: Mo. 16.00 - 17.30 Uhr, Zi. 5)
Wasserversorgung Benjamin Dörr  
 Notdienst:  0151 151 351 01
Förster  Ralf Rothweiler  
Gemeindewald   0175 223 10 67 
 Rathaus Ellmendingen  
 (Montag 16.00-17.30 Uhr): 703-40
Gemeindebücherei (Bachstr. 1) Brigitte Berchtold  27 91 206 
(Mittwoch + Freitag 15.00 - 17.30 Uhr)

Abfuhrplan und Öffnungszeiten der Recyclinghöfe
Keltern-Ellmendingen, Birkenfeld und Königsbach

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Rathaus Ellmendingen, Rathaus Dietlingen 
montags bis donnerstags 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr 
und 
montags 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
freitags 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Örtliche Verwaltungsstelle Dietlingen: 
montags 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr 
und 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
mittwochs 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr 
freitags 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Örtliche Verwaltungen: 
Weiler, Niebelsbach, Dietenhausen 
Bürgerservice nach telefonischer Vereinbarung über  Bürger-  
büro – Rathaus Ellmendingen – siehe  Telefonverzeichnis. 

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Ellmendingen 
montags 0 72 36 / 7 03 26 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr 
  16.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Niebelsbach 
montags 0 70 82 / 22 66 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Weiler 
montags 0 72 36 / 12 19 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Dietlingen  
freitags 0 72 36 / 93 83-54 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Dietenhausen  
freitags 0 72 36 / 65 65 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr  
und nach telefonischer Vereinbarung

Abendsprechstunden des Bürgermeisters
Jeweils montags ab 18 Uhr in den Rathäusern der Ortsteile – 
nach telefonischer Anmeldung beim Bürgermeister-Sekretariat.  
Telefon-Nummer 0 72 36 / 703-26. 

Sprechstunden während der Ferien
In den Rathäusern finden die Sprechstunden während der Ferien 
nur nach telefonischer Voranmeldung statt. Anmeldungen unter 
der Telefon-Nummer 0 72 36 / 703-26, Bürgermeister-Sekretariat.

5. Kalenderwoche

Tag Restmüll Grüne Tonne Recyclinghof Recyclinghof
 Bioabfall o Flach l Rund Ellmendingen Birkenfeld

27 Mo DT/E   
28 Di   9.00-12.30 
29 Mi DH/N/W   9.00-12.30
30 Do    9.00-12.30
31 Fr    
01 Sa   8.30-11.30 13.00-16.00

   Tag Recyclinghof
    Königsbach

   27 Mo 
   28 Di 14.00-17.30
   29 Mi 14.00-17.30
   30 Do 14.00-17.30
   31 Fr 14.00-17.30
   01 Sa 13.00-16.00

Öffnungszeiten Häckselplatz Nöttingen:
Wintermonate (Nov.-Febr.):  Mi 15.00-17.00 Uhr 

Sa 11.00-17.00 Uhr
Sommermonate (März-Okt.): Mi + Fr 15.00-18.00 Uhr 
 Sa 10.00-17.00 Uhr

DT = Dietlingen E = Ellmendingen 
W = Weiler  N = Niebelsbach 
DH = Dietenhausen

Altglas-Sammelbehälter:  – Zufahrt Speiterling-Schule, Dietl. 
– Buswendeschleife Kinzigstr., Ellm.

Amtliche Bekanntmachungen

Müll & Wertstoffabfuhr
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SOZIALES

Seniorenzentrum Keltern
Pforzheimer Str. 36, Keltern-Ellmendingen, Tel. 07236/93365-0, 
Fax 07236/93365-105 E-Mail: seniorenzentrumkeltern@siloah.de

Soziale Dienste Straubenhardt-Keltern
Geschäftsführung: Petra Allion, Bachstraße 30-32, 75210 Keltern
Tel. 07236/1309-0, Fax 07236/1309-29
Ambulanter Pflegedienst
Leitung: Sylvia Alznauer, Jakob Lange, Tel. 07236/1309-0
Häusliche Alten- und Krankenpflege im Rahmen der
-  Pflegeversicherung:  

Grund- und aktivierende Pflege, Hauswirtschaftliche Versorgung 
und Fahrdienste, Ersatzpflege bei Verhinderung der Pflegeper-
son, Entlastungsleistungen (Betreuung, Hauswirtschaft), Qua-
litätssicherungsbesuche für Pflegegeldempfänger, Versorgung 
von Schwerstkranken und Sterbenden  
NEU: Einzelschulungen für pflegende Angehörige in der Häuslichkeit

-  Krankenversicherung: 
Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung (z.B. Injektionen, 
Verbände usw.)

-  Beratung zur Leistung der Kranken- und Pflegeversicherung
- 24-Stunden-Rufbereitschaft
Nachbarschaftshilfe
Leitung: Ute Dieter, Karin Heinemann, Tel. 07236/1309-15
Sprechzeiten: Nach telefonischer Vereinbarung. 
-  Hauswirtschaftliche Versorgung für ältere Menschen
-  Betreuung von Kindern und Haushalt im Rahmen der Familien-

pflege (z. B. bei Krankheit der Mutter)
-  Niederschwellige Betreuungsleistungen im Rahmen der Pflege-

versicherung
- Nachtbetreuung von 22.00 – 6.00 Uhr
-  Essen auf Rädern (tägl. warmes Essen,  

auch Sonn- und Feiertags.)
- Neu! Senioren-Einkauf-Service mit unserem Einkaufswägele.
Tagespflege Straubenhardt
Karlsbader Str. 9, 75334 Straubenhardt-Langenalb 
Leitung: Martina Murr-Weiß, Tel. 07248/9174-10
Öffnungszeiten: Montag-Freitag von 8.00-16.30 Uhr
Besuch an einzelnen oder mehreren Tagen (montags bis freitags)
- Hol- und Bringdienst  
- Schnuppertage  
- Abrechnung auch über Pflegekassen  
- Senioren aus Keltern sind herzlich willkommen
Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren Leistungen? 
Dann freuen wir uns über Ihren Anruf - Wir sind für Sie da!

Beratungsstelle für Hilfen im Alter
Ihre Ansprechpartnerin ist:
Martina Schellenschmitt, Dipl.Sozialarbeiterin (FH)
Bachstr. 30, 75210 Keltern-Dietlingen, Tel. 07236/1309-25,  
beratungsstelle@keltern.de
Wir beraten, informieren und unterstützen Sie und Ihre 
Angehörigen
-  bei Fragen zu Hilfs-und Unterstützungsmöglichkeiten im Alter
-  wenn Sie sich in einer belastenden Lebenssituation befinden
-  im Umgang mit Behörden und in schriftlichen Angelegenheiten
- bei Fragen zur Pflegeversicherung
-  bei Fragen zu Vollmachten, Betreuungs-und Patientenverfügungen
- bei Fragen zu verschiedenen Wohnformen im Alter
- in einem Gesprächskreis für pflegende Angehörige
- bei Fragen zur Taschengeldbörse
Im Bedarfsfall vermitteln wir die entsprechenden Hilfsangebote 
oder stellen den Kontakt zu weiteren Fachdiensten her.
Die Beratungen sind kostenlos und werden vertraulich behandelt 
und können, falls notwendig, auch bei Ihnen zu Hause stattfinden.
Sie erreichen mich 
zur persönlichen, offenen Sprechstunde am Mittwoch, 8.30 - 10.00 Uhr 
in der telefonischen Sprechzeit am Donnerstag, 8.00 - 9.30 Uhr oder 
nach Vereinbarung

Beratungsstelle
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 
KISTE Enzkreis - Hilfen für Kinder u. Jugendliche psychisch kran-
ker u. suchtkranker Eltern u. mit Gewalterfahrung 
Hohenzollernstr. 34, 75177 Pforzheim, Tel: 07231 - 30870

DemenzZentrum
-  Beratung rund um das Thema Demenz
-  Beratungstermine nach Vereinbarung
-  Nachmittag für Menschen mit kognitiven Einschränkungen mit 

und ohne Angehörige, dienstags von 15.00 – 17.00 Uhr
- Gesprächskreis für Angehörige: 1 x monatlich, dienstags
Ansprechpartnerin: Gabriele Arnold  
Bachstraße 32, 75210 Keltern, Tel. 07236/130508, demenzzentrum@enzkreis.de

Betreutes Wohnen
Betreutes Wohnen für Senioren
Träger: Gemeinde Keltern  
Bachstraße 23 + 32, Mozartstr. 18, 75210 Keltern
Leitung: Michaela Hauber u. Heidi Peichl, Telefon 07236/6427
Büro: Mozartstr. 18, 75210 Keltern-Dietlingen

Begegnungsstätte Spritzenhaus
Östliche Friedrichstraße 2/1, 75210 Keltern
Leitung: Michaela Hauber u. Heidi Peichl, Telefon 07236/7152

Diakonie Pforzheim
Beratung über Hilfen in der Schwangerschaft/Schwangerschafts-
konfliktberatung, Goethestr. 41, Pforzheim und auch in der Diakoni-
schen Beratungsstelle Mühlacker, Hindenburgstr. 48, Fachstelle für 
häusliche Gewalt. Terminvergabe unter Tel. 07231/42865-0
Ökumenisches Frauenhaus Pforzheim: Tel. 07231-45763-0

pro familia Pforzheim e.V.
Beratung rund um Schwangerschaft und Elternsein, anerkannte Bera-
tungsstelle im Schwangerschaftskonflikt (§218), Beratung zu Sexualität, 
Partnerschaft, Familienplanung, Verhütung, Sexualpädagogik
Parkstraße 19-21, 75175 Pforzheim, Telefon 07231/607586-0 
www.profamilia.de/pforzheim
Terminvereinbarung:  Mo.-Fr. 9 – 12 Uhr, Mo.-Mi. 15 – 17 Uhr

Fachberatungsstelle Enzkreis
für Menschen in Wohnungsnot und
Fragen der Existenz sicherung
Persönliche Beratung, Unterstützung und Information im Zusam-
menhang mit Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II, Wohnraum- und 
Existenzsicherung. 
Sprechzeiten nach Vereinbarung im Wichernhaus / Pforzheim. 
Westliche 120, 75172 Pforzheim, Tel: 07231/566196-61,  
Mail: fachberatungsstelle@wichernhaus-pforzheim.de

Angehörige von Alkoholikern (Al-Anon)
Selbsthilfegruppe. Wir treffen uns jeden Samstag, 19 – 21 Uhr, 
Maximilianstr. 28, 75172 Pforzheim  (Erlöserkirche).  
Tel. 07248-1702 oder 0157-36770321.

bwlv – Zentrum Pforzheim im Lore Perls Haus
Fachstelle Sucht · Fachstelle für psychisch kranke Menschen · Tagesklinik
Offene Sprechstunde (Mo. 13.00 – 15.00 Uhr)
Offene Sprechstunde für Berufstätige (Do. 16.30 – 18.00 Uhr)
Luisenstr. 54 – 56, 75172 Pforzheim, Tel. 07231 1394080

Beratung für Betroffene und Angehörige (k. Altersbegrenzung – kostenfrei)
Telefon 07231/92277-60, Anwesenheitszeiten: Di., Mi., Fr.  
(Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört)
anke.wohlbold@planb-pf.de, www.planb-pf.de
Plan B, Beratungsstelle, Schießhausstr. 6, 75173 Pforzheim

Anlaufstelle bei Essstörungen

Impressum
Amtsblatt der Gemeinde Keltern, Herausgeber: Gemeinde Keltern
Bezugspreis: € 11,50 halbjährlich, Erscheinungsweise: 1 x wöchentlich –  
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Bochinger; 
für den nichtamtlichen u. Anzeigenteil:  
BAUR-Typoform GmbH, Dieselstr. 15, 75210 Keltern,  
Tel. 07236 / 93 55 0, Fax 93 55 55, gn-keltern@baurdruck.de, www.baurdruck.de

„Frau und Beruf“ Nordschwarzwald 
c/o IHK Nordschwarzwald, Dr.-Brandenburg-Str. 6, 75173 Pforz-
heim, Terminvereinbarung mit Rebekka Sanktjohanser, 
Tel. 07231/201-153, Fax 07231/20141153
Mail: sanktjohanser@pforzheim.ihk.de, www.frauundberuf-bw.de 
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AMTLICHE NACHRICHTEN
Am

Samstag, den 25. Januar 2020 um 09:00 Uhr
findet im Bürgersaal des Rathauses in Keltern - Ellmendingen 
eine öffentliche Sitzung des

Gemeinderates
statt. Die Bevölkerung wird hierzu eingeladen. 
gez. Steffen Bochinger, Bürgermeister

Öffentliche Tagesordnung:
1.  Haushaltsberatungen 2020 

Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung
2. Bekanntgaben und Verschiedenes

Kostenlose Energieberatung im Rathaus 
Dietlingen
Am Dienstag, den 21. Januar 2020 steht Ihnen – wie jeden 3. 
Dienstag im Monat - von 16-18 Uhr im Rathaus Dietlingen 
(Zimmer 5 (EG) Rathaus Dietlingen, Östliche Friedrichstraße 
2, 75210 Keltern) ein kompetenter und unabhängiger Energie-
berater vom Energie- und Bauberatungszentrum ebz. Pforzheim/
Enzkreis für eine kostenfreie Beratung zur Verfügung. Eine 
Beratung dauert etwa 60 Minuten. Wenn Sie einen Termin 
wünschen, dann melden Sie sich bitte bis zum 15. Januar 2020 
bei Frau Bergmeyer über die Telefonnummer 07236/938350 oder 
per Mail unter a.bergmeyer@keltern.de an. Für die Beratung ist 
es hilfreich aber nicht notwendig, die Strom- und Heizkostena-
brechnung oder auch Baupläne zum Termin mitzubringen, damit 
einzelfallbezogen beraten werden kann. Das Angebot ist dank 
der Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie über die Verbraucherzentrale kostenlos.
Die Beratung kann sowohl für Mitwohnungen, Neubauten als 
auch für eine anstehende Sanierung oder bei einer angedachten 
Anschaffung von Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energi-
en in Anspruch genommen werden. 
Bei weiterem Beratungsbedarf kann bei dieser Gelegenheit ein 
Termin für eine vertiefte Energieberatung vor Ort am Bau- oder 
Wohnobjekt vereinbart werden. Die angebotenen Checks der 
Verbraucherzentrale reichen von Basis-, Heiz-, Solarwärme-, 
Gebäude- bis hin zum Detail-Check und dem Eignungscheck 
Solar. Dabei gibt der geschulte Energieberater eine fundierte Ein-
schätzung je nach Bedarf der energetischen Situation, des Heiz-
systems, der Gebäudehülle oder der solarthermischen Anlage. 
Dazu erhalten Sie einen Kurzbericht mit Ergebnissen des Checks 
und Handlungsempfehlungen.
Zudem bietet das ebz die Energieberatung in der Ausstellung (Am 
Mühlkanal 16, 75179 Pforzheim) an. Hier erhalten Sie anhand der 
Ausstellungsobjekte zusätzlich Einblicke in die wärmetechnische 
Sanierung, die innovative Haus- und Heiztechnik und die Gebäu-
dedämmung. Beratungszeiten: 
Dienstag und Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr, jeden ersten Diens-
tag und Donnerstag bis 19.00 Uhr. Anmeldung werktags telefo-
nisch (07231 3971 3600) von 8.30 bis 16.00 Uhr. 

Nächste Beratungstermine im Rathaus Dietlingen:
Di., 18. Februar, 16-18 Uhr
Di., 17. März, 16-18 Uhr

Di., 21. April, 16-18 Uhr
Di., 19. Mai, 16-18 Uhr
Di., 16. Juni, 16-18 Uhr

Terminvereinbarung: 
Telefonnummer: 07236/938350
E-Mail: a.bergmeyer@keltern.de

ebz. Energie- und Bauberatungszentrum Pforzheim/Enzkreis gGmbH 
Am Mühlkanal 16, 75172 Pforzheim, Tel. +49 (0) 7231 3971 3600, 
Fax +49 (0) 7231 39 71 30 19, info@ebz-pforzheim.de, www.ebz-
pforzheim.de
Das ebz Energie- und Bauberatungszentrum Pforzheim Enzkreis 
informiert Bauherren individuell, produkt- und herstellerneutral 
über alle Themen rund ums energiesparende Bauen und Reno-
vieren. Wer ein Bau- oder Umbauprojekt plant, kann sich bei den 
erfahrenen Energieberatern wertvolle Tipps holen.

KfW fördert den Umbau zu barrierefreien 
Wohnungen wieder mit Zuschüssen
Zukunft Altbau: Beim energetischen Sanieren 
gleich auch die Stolperfallen beseitigen
Seit 3. Januar 2020 gibt es wieder bis zu 6.250 Euro für bar-
rierereduzierende Umbauten. Eine Kombination mit energe-
tischer Sanierung lohnt sich.
Fast 18 Millionen Menschen in Deutschland sind 65 Jahre 
oder älter. Barrierefreie Wohnungen ermöglichen vielen, län-
ger in den eigenen vier Wänden zu leben. Da die umgebauten 
Häuser mehr Wohnkomfort für alle bieten, lohnen sie sich 
auch für andere Altersklassen. Das Beseitigen von Stolper-
fallen wird jetzt wieder mit KfW-Zuschüssen unterstützt: Die 
staatliche Bank gibt seit 3. Januar 2020 bis zu 6.250 Euro zur 
Umrüstung hinzu, etwa für die Schaffung von bodengleichen 
Duschen oder das Entfernen von Schwellen vor und in der 
Wohnung. Darauf weist das vom Umweltministerium Baden‐
Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Alt-
bau hin. Hauseigentümer sollten sich im Zuge einer energe-
tischen Sanierung daher überlegen, ob sie gleichzeitig auch 
barrierereduzierende Maßnahmen umsetzen. „Die Kombina-
tion der Maßnahmen senkt die Kosten, da sich Synergien bei 
Planung und Umsetzung ergeben können“, rät Frank Hettler 
von Zukunft Altbau.
Neutrale Informationen gibt es auch kostenfrei am Beratung-
stelefon von Zukunft Altbau 08000 12 33 33 oder per E-Mail an 
beratungstelefon@zukunftaltbau.de.
Im Jahr 2030 werden, so Prognosen, 29 Prozent aller Bundesbür-
ger 65 Jahre oder älter sein.
Eine Dusche mit schwellenlosem Einstieg oder extrabreite Türen 
sind dann von Vorteil. Es empfiehlt sich jedoch, nicht bis ins hohe 
Alter mit diesen Umbauten zu warten. Wer heute sein Eigenheim 
sanieren lässt, sollte schon jetzt an die Zukunft denken. „Eine 
Wohnung für diesen Zweck umzubauen, ist meist nicht beson-
ders aufwändig“, sagt Carmen Mundorff von der Architekten-
kammer Baden-Württemberg. „Hauseigentümer sollten vor allem 
Schwellen reduzieren“, so die Architektin. „Gut sind auch breite 
Türen von Bad und WC, die sich nach außen öffnen lassen. Dafür 
genügen in der Regel einige wenige Umbaumaßnahmen.“

Heute sanieren und später profitieren
Die KfW bietet seit diesem Jahr Eigentümern und Mietern wieder 

Veranstaltungsvorschau für Keltern
OGV Dietlingen
25. Jan.: Baumschnittkurs, Treffpunkt: 13:30 Uhr am Vereinsheim

TuS Ellmendingen
25.+26. Jan.: Junioren-Turniere in der Speiterlinghalle

Weinbau-Stammtisch
30. Jan.: ab 19.00 Uhr im Restaurant Traube in Keltern-Ellmendingen zum 
Thema "Molke als Rebschutzmittel"

TuS Ellmendingen – Förderverein
8. Feb.: Schlachfest im Clubhaus ab 11.30 Uhr; geboten wird die 
 traditionelle Schlachtplatte
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attraktive Zuschüsse für barrierereduzierende Maßnahmen in 
Höhe von maximal 12,5 Prozent der förderfähigen Kosten an. Die 
Zuschusshöhe beläuft sich auf 200 bis 6.250 Euro, die Minde-
stinvestitionskosten betragen 2.000 Euro. Insgesamt stehen 100 
Millionen Euro bereit. Alternativ kann auch – wie bislang schon 
möglich – die Kreditvariante in Anspruch genommen werden: 
Die Höhe liegt bei bis zu 50.000 Euro pro Wohneinheit bei 0,78 
Prozent effektivem Jahreszins.

Fördertopf ist begrenzt
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass das Interesse an Zu-
schüssen für barrierereduzierende Maßnahmen sehr hoch ist. Die 
Fördergelder waren recht rasch erschöpft. Die im August 2018 
bereitgestellten 75 Millionen Euro etwa waren bereits im Oktober 
2019 aufgebraucht. „Interessierte Hauseigentümer sollten daher 
zeitnah handeln, sonst gehen sie unter Umständen leer aus“, rät 
Frank Hettler von Zukunft Altbau.
Eigentümer und Mieter müssen bei der Beantragung der Zu-
schüsse Folgendes beachten: Die KfW fördert nur Vorhaben, die 
zum Zeitpunkt des Antrags noch nicht begonnen wurden.
Interessierte sollten sich zunächst beraten lassen, welche bar-
rierereduzierende Maßnahmen bei ihnen sinnvoll sind und sich 
ein Angebot ausstellen lassen. Mit dem Angebot kann dann der 
Förderzuschuss bei der KfW beantragt werden.

Energetische Sanierung und Maßnahmen zur Barrierefrei-
heit kombinieren
Wer sich in diesem Jahr mit der energetischen Sanierung seiner 
eigenen vier Wände beschäftigt, sollte gleich auch an Maßnah-
men zur Barrierefreiheit denken. Für die Zukunft ist dann noch 
besser gesorgt. „Eine Sanierung und barrierereduzierende Um-
bauten in einem Zuge anzugehen, bietet sich an“, rät Hettler. 
„Das kann die Kosten der Gesamtmaßnahme senken, da Planer 
und Handwerker nicht zweimal beauftragt werden müssen. Auch 
die oft störenden Umbauarbeiten erfolgen nur einmal.“
Passende Ansprechpartner für die Planung der Modernisierung 
sind auf energetische Fragen spezialisierte Architekten, Ingenieu-
re und Gebäudeenergieberater. Auf die Barrierefreiheit haben sich 
viele Architekten und Innenarchitekten spezialisiert. Sie können 
etwa über die Architektenkammer Baden-Württemberg gefunden 
werden.
Aktuelle Informationen zur energetischen Sanierung von Wohn-
häusern gibt es auch auf www.zukunftaltbau.de oder www.face-
book.com/ZukunftAltbau.

Frist läuft ab: Im Jahr 2010 ausgestellte En-
ergieausweise werden ungültig
Bei Mieterwechsel in Gebäuden ist gültiger 
Energieausweis erforderlich
Ein Bedarfsausweis sagt mehr über energetischen Zu-
stand des Hauses aus als ein Verbrauchsausweis und legt 
Schwachstellen offen.
In diesem Jahr werden Energieausweise für Wohngebäude 
mit dem Ausstellungsdatum 2010 ungültig. Hauseigentümer 
sollten daher prüfen, ob sie 2020 einen neuen Ausweis für ihr 
Gebäude ausstellen lassen müssen. Darauf weist das vom 
Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Infor-
mationsprogramm Zukunft Altbau hin. Werden Häuser neu 
vermietet, verkauft oder verpachtet, benötigen sie einen 
Energieausweis. Dieser ist zehn Jahre gültig. Den neuen 
Miet- und Kaufinteressenten muss der Ausweis bereits bei 
der Besichtigung vorgelegt werden. Wer sein Gebäude selbst 
bewohnt, braucht keinen Ausweis. Gebäudeenergieberater 
und andere Fachleute können den Energieausweis, von dem 
es zwei Arten gibt, ausstellen. Die Experten von Zukunft Alt-
bau empfehlen für kleine Wohnhäuser den Bedarfsausweis: 
Nur er weist auf energetische Schwachstellen und nötige 
Sanierungsmaßnahmen hin. Außerdem warnen sie vor Billi-
gangeboten im Internet.
Die Fehlerhäufigkeit bei ihnen ist hoch. Daher sollten Hauseigen-
tümer von diesen Angeboten absehen, zumal sie für die Fehler 
rechtlich verantwortlich sind.

Neutrale Informationen zur energetischen Sanierung gibt es ko-
stenfrei am Beratungstelefon von Zukunft Altbau 08000 12 33 33 
oder unter www.zukunftaltbau.de.
Der Energieausweis zeigt auf einer Skala von grün bis rot, wie gut 
der Energiestandard eines Gebäudes ist. Gesetzliche Grundlage 
ist die Energieeinsparverordnung, kurz EnEV. Bei Veräußerung 
oder Vermietung eines Neubaus oder eines energetisch moder-
nisierten Gebäudes ist der Energieausweis seit 1. Oktober 2007 
Pflicht. Hauseigentümer haben in der Regel die Wahl zwischen 
einem Energieverbrauchsausweis und einem Energiebedarfsaus-
weis:
Beim Letzteren zeigt der Ausweis den berechneten Energiebe-
darf des Gebäudes anhand des baulichen Zustandes und der 
Heiztechnik. Der Verbrauchsausweis dagegen wird auf Basis des 
durchschnittlichen Heizenergieverbrauchs der vergangenen drei 
Jahre gebildet.

Bedarfsausweis besser geeignet als Verbrauchsausweis
Für Käufer und Mieter von Ein- oder Zweifamilienhäusern lohnt 
sich der Bedarfsausweis: „Er macht den energetischen Zustand 
des Gebäudes transparent und weist so auf Kostenfallen hin“, 
sagt Frank Hettler von Zukunft Altbau. „Der Verbrauchsausweis 
dagegen zeigt, wie stark die Vornutzer die Heizung aufgedreht 
haben. Das Verbrauchsprofil ist für die nachfolgenden Bewohner 
jedoch nicht immer aussagekräftig.“ Bei Mehrfamilienhäusern mit 
zahlreichen Wohnungen ist das anders. Ein Durchschnitt mehre-
rer Verbräuche sagt mehr aus, daher werden hier eher Verbrauch-
sausweise eingesetzt.
Auf dem Bedarfsausweis stehen deutlich mehr Informationen. Er 
legt das energetische Niveau offen, den bauphysikalisch berech-
neten Energiebedarf in Kilowattstunden pro Quadratmeter und 
Jahr. Zeigt die Effizienzampel auf dem Ausweis grün, können die 
Eigentümer bei einer Veräußerung besser für ihr Effizienzhaus 
werben. Gebäude mit einem Label im grünen Bereich verursa-
chen 15 bis 20 Euro weniger Energiekosten pro Quadratmeter 
und Jahr als schlecht gedämmte Gebäude, hat die Verbraucher-
zentrale NRW ausgerechnet. Bei einer Wohnung mit 90 Quadrat-
metern Wohnfläche sind das immerhin rund 1.500 Euro im Jahr. 
Für Kauf- oder Mietinteressenten ist das deutlich attraktiver als 
Energieschleudern, die hohe Betriebskosten verursachen. Sind 
viele energetischen Schwachstellen vorhanden und leuchtet die 
Farbe Rot auf dem Label, sollte ein entsprechender Bedarfsaus-
weises der Einstieg in eine Gebäudeenergieberatung sein. 
Die Kosten des Bedarfsausweises sind für die Hauseigentümer 
höher, da eine Analyse des Gebäudes vor Ort durch einen Fach-
mann nötig ist. In der Regel fällt ein mittlerer dreistelliger Betrag an. 
Die Alternative Verbrauchsausweise ist deutlich billiger, aber auch 
weniger aussagekräftig. Sie werden inzwischen bei unter hundert 
Euro gehandelt. „Im Netz gibt es sogar bereits Verbrauchsaus-
weise für 25 Euro oder weniger“, kritisiert Tina Schwenk von der 
Energieberatung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. 
Die Anbieter fragen Verbrauch und persönliche Daten online ab 
und senden den Ausweis mit den ungeprüften Angaben dann per 
E-Mail zu. Die Fehlerhäufigkeit ist bei solchen Ausweisen daher 
hoch. Das kann auch zu einem juristischen Problem werden, da 
die Käufer für die Fehler rechtlich verantwortlich sind und nicht 
der Aussteller. „Auf solche Billigangebote im Internet sollten Ei-
gentümer daher verzichten“, so Schwenk.

Energieausweis: Meist herrscht Wahlfreiheit
Nur für wenige Fälle ist ein bestimmter Ausweis vorgeschrieben. 
Ansonsten herrscht Wahlfreiheit. Eigentümer von Wohngebäu-
den mit mehr als vier Wohneinheiten können zwischen beiden 
Ausweisarten wählen. Das gilt auch für Häuser mit bis zu vier 
Wohnungen, deren Bauantrag nach November 1977 eingereicht 
wurde (siehe Tabelle). Nur Gebäude unter fünf Wohneinheiten 
und einem Baujahr vor November 1977 dürfen ausschließlich mit 
einem Bedarfsausweis beworben werden. Erfüllt das Gebäude 
durch spätere Sanierungen das Anforderungsniveau der Wärme-
schutzverordnung von 1977, kann jedoch auch ein Verbrauchs-
ausweis beantragt werden. Für denkmalgeschützte Gebäude ist 
kein Energieausweis erforderlich. Ausstellungsberechtigte sind 
laut EnEV unter anderem Architekten und Ingenieure mit Hoch-
schulstudium sowie Handwerker mit spezieller Zusatzqualifika-
tion. Gebäudeenergieberater können ebenfalls Energieausweise 
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ausstellen.
Sie benötigen dafür beispielsweise den Eintrag in die dena-
Expertenliste.
Hauseigentümer haben die Pflicht, Interessenten den Energie-
ausweis ohne jegliche Aufforderung vorzulegen und das von 
Anfang an. „Die Herausgabe muss sofort bei der ersten Besich-
tigung erfolgen und nicht erst bei der Verkaufsverhandlung“, 
erklärt Schwenk.
Auch in den viel gelesenen Immobilienanzeigen ist ein Teil der 
Kenndaten aus dem Energieausweis Pflicht. Dazu zählt das Bau-
jahr des Hauses, mit welchen Energieträgern geheizt wird, die 
Angabe des Endenergiebedarfs oder Endenergieverbrauchs und 
die Art des Energieausweises.
Die Veröffentlichungspflicht gilt übrigens für alle Inserate in Zei-
tungen oder kostenpflichtigen Internetseiten. Verstöße werden 
mit einem Bußgeld bis zu 15.000 Euro geahndet. Verfügt der 
Eigentümer über einen nach dem 1. Mai 2014 ausgestellten 
Energieausweis, entfallen die Angaben zum Energiebedarf oder 
-verbrauch und die zum Energieträger. Die seitdem genutzten 
Effizienzklassen A+ bis H ersetzen diese Daten im Inserat.

Informationen und Tipps für Vermieter:
www.swrfernsehen.de/landesschau-bw/Landesschau-Baden-
Wuerttemberg-vom-26,avo1177159-100.html (Minute 13 bis 17)
www.swrfernsehen.de/marktcheck/Die-wichtigsten-Tipps-fuer-
Vermieter,vermieten-100.html

Eheschließung in Keltern
Ihre Eheschließung kann in unserem Trauzimmer, im Rathaus 
Ellmendingen, an jedem Werktag, während unserer Öffnungszei-
ten Montag bis Freitag, zwischen 9:00 und 12:00 Uhr, statt-
finden. In 2020 bieten wir Ihnen zusätzlich folgende Termine zur 
Eheschließung, außerhalb der Öffnungszeiten an.

Freitag  
14:00, 15:00, 16:00 Uhr

Samstag  
10:00, 11:00, 12:00,  
13:00, 14:00 Uhr

22. Mai 04. April

20. Juni

19. September 

Andere Termine, als die genannten, können 2020 nicht gewährt 
werden. Das Team des Standesamts Keltern bedankt sich für das 
Verständnis.
Wir halten unser Trauzimmer, an Ihrem Wunschtermin, gerne für 
Sie frei. Die Reservierung des Raumes wird für uns nur verbind-
lich, wenn Sie die Anmeldung Ihrer Eheschließung vorgenommen 
haben. 
Eheschließungen nehmen die Standesbeamtinnen Melanie Benz 
und Claudia Honnen vor. 
Sie erreichen uns telefonisch: 0 72 36 / 703 20 oder per E-
Mail: standesamt@keltern.de 
Ihr Standesamt Keltern

Fundsachen
OT Ellmendingen
Ende Dezember 2019 in der Kirche ein Schal, eine Brille und eine 
Trinkflasche.

SOZIALE NACHRICHTEN

Inklusion in Keltern

Gemeinsam Anders- auch musikalisch
Seit Beginn des neuen Schuljahres hat der Musikverein Dietlingen 
im Rahmen der Musikalischen Früherziehung ein integratives 

Angebot im Programm. In einer kleinen Gruppe lernen die Kin-
der spielerisch Musik in allen Facetten kennen. Sie probieren 
verschiedene Instrumente aus, experimentieren mit Rhythmen, 
setzen Musik in Bewegung um und erproben ihre Stimmen beim 
Singen und Sprechen. Vieles was die Kinder in den Gruppenstun-
den ansprechen und „anstoßen“, nehmen sie in ihren Alltag mit 
und entwickeln es spielerisch weiter. So leistet dieses Angebot 
Anregungen, die über die Spiel- und Lernstunde hinausgehen.

Beim gemeinsamen Musizieren.

Gestaltet wird dieses Angebot von Sabine Liewald, welche es 
als anerkannte Erzieherin und qualifizierte Ausbilderin für Mu-
sikalische Früherziehung versteht die Kinder mitzunehmen und 
nachhaltig zu begeistern.

Förderverein des Musikverein Dietlingen e.V.
Die Jugendausbildung beim Musikverein Dietlingen wird durch 
deren Förderverein organisiert. Dieser sieht es als seine Aufgabe 
Kinder und Jugendliche von der Musik zu begeistern. Gemein-
sam mit einem Team aus qualifizierten Ausbildern gelingt es dem 
Verein, die Nachwuchsmusiker in das Vereinsleben zu integrieren 
und sie von dem gemeinsamen Musizieren zu begeistern.

Inklusion in Keltern
Unter dem Leitsatz „Gemeinsam Anders“ hat es sich der Inklu-
sionsrat in Keltern zum Ziel gesetzt, die Bewusstseinsbildung 
und Sensibilisierung des Themas „Inklusion in der Kommune“ 
voranzutreiben und deshalb legen wir großen Wert auf eine tolle 
Zusammenarbeit mit allen Vereinen.
Wir möchten gerne Kontakt auch auf diesem Wege zu den Kelter-
ner Vereinen aufnehmen, um noch weitere tolle Freizeitangebote 
für Menschen mit und ohne Behinderung in Keltern anbieten zu 
können oder schon bestehende Angebot publik zu machen. Mel-
den Sie sich doch gerne bei uns, Emailadresse:
kontakt@inklusion-in-keltern.org.

Haus der Familie

Das Haus der Familie ist die Weiterbildungsstätte im westlichen 
Enzkreis in Trägerschaft Familienbildung Westlicher Enzkreis e.V.
Am Hasenstock 23, 75334 Straubenhardt, 
Wichtig: Bitte melden Sie sich zu all unseren Kursen und 
Vorträgen an. Anmeldung und Information unter www.hdf-strau-
benhardt.de., Tel.: 07082 929550 kontakt@hdf-straubenhardt.de
Bürozeiten: Mo/Di/Do/Fr 9.00 – 12.00 Uhr; Mi. 14.00 – 17.00 Uhr

Eltern-Kind-Cafe.Nächster offener Treff am 
Mittwoch, den 29.01.2020, 15:30 – 17:00 Uhr

Tanz-Ab - die erwachsene Disco am Sams-
tag, 01.02.2020, 21:00 Uhr 
Abtanzen bis zum Abwinken - unter diesem Motto treffen sich 
am 1.2. nun schon zum 4. Mal Disco- und Tanzbegeisterte unter 
dem Dach der Villa Kling. Ab 21 Uhr bis 3 Uhr kann wieder das 
Tanzbein geschwungen und abgerockt werden... zu Hits ab den 
70ern bis heute.
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Essbare Wildpflanzen und Bäume –  
unsere Superfoods vor der Haustür Vortrag 
mit Verkostung
Fr., 31.01.2020 von 19:00 – 21:00 Uhr mit Daniela Schneider, 
9,00 €

Singletreff - Gemeinsam ist das Leben schöner
Offener Treff am Freitag 31.01.2020 18:00 – 21:00 Uhr

Interaktiver Vortrag zur Bewegungslehre 
nach Liebscher & Bracht  
"Sanfte Bewegung – Verbesserung der 
 Beweglichkeit – Schmerzlinderung"
Sa., 01.02.2020, 9:00 - 12:30 Uhr mit Stephan Hoffmann; 23,00 €

Babycafè - Offener Treff für Eltern, 
 Großeltern? mit Baby unter neuer Leitung
Mi., 05.02.2020, 10:00 - 12:00 Uhr, 14-tägig mittwochs, mit 
Katharina Rodegher und Isabelle Schubert. give what you 
want

Formen der Gewalt - was stellt alles Gewalt 
dar und wie sieht sie aus? für Erwachsene
Do., 06.02.2020, 19:30 - 21:00 Uhr mit Eljana Köppel 9,00 € / 
Familie

Mit Körpersprache zur besseren Selbst- und 
Fremdwahrnehmung
Haben Sie Lust auf spannende Wahrnehmungs- und Denk-
muster? Auf eine Verbesserung von Körperbewusstsein und 
Gleichgewicht? Sind Sie neugierig auf ein neues Rollenverhalten? 
Möchten Sie etwas über Führungskompetenz und Geführtwer-
denkompetenz erfahren?
Mit Angelika Miko / Johann Miko
Do., 13.02.2020, 19:00 - 22:00 Uhr, 18,00 € inkl. Getränke / 
snacks

Phänomen Honigbiene
Ein Hobbyimker führt Sie über anschauliche Materialien in die 
Bienenwelt ein. Außerdem erhalten Sie viele Tipps und Anregun-
gen, sich für Bienen zu engagieren, ohne selbst imkern zu wollen. 
Weiter gibt es Informationen über die Hobby-Imkerei.
Do., 13.02.2020, 19:30 - 21:30 Uhr mit Heinrich Herb 5,00 €

Verein für Lebensbeistand
und Sterbebegleitung,  
Palliative Beratung,  
Psychosoziale Begleitung

Mit Herz beim Schauspiel – und bei der Sterbebegleitung

Ranntalbühn spendet über 5.000 Euro an Am-
bulanten Hospizdienst Westlicher Enzkreis e.V.
Ein Gewinn für alle: Mit drei Aufführung Anfang November hat die 
Remchinger Ranntalbühn in diesem Jahr nicht nur das Publikum 
begeistert, sondern am Ende auch eine gigantische Spenden-
summe von 5 273,19 Euro Gewinn aus den Aufführungen an den 
Ambulanten Hospizdienst Westlicher Enzkreis e.V. übergeben.
„Sie verdienen unseren tiefen Respekt dafür, dass Sie sich schon 
über so viele Jahre zugunsten gemeinnütziger Zwecke in der 
Region einsetzen“, bedankten sich Einsatzleiterin Cornelia Haas 
sowie die ehrenamtliche Mitarbeiterin und Vorstandsmitglied 
Marie-Luise Backheuer. Bereits zum dritten Mal bedachte die 
Ranntalbühn den Hospizdienst, der die Spende neben Fort- und 
Ausbildungen von Mitarbeitern insbesondere auch für Sanierun-
gen in den Ellmendinger Räumlichkeiten sehr gut gebrauchen 
kann. M. Backheuer überreichte dem kompletten Team der Rann-
talbühn Anerkennung selbstgesägte Holzherzen – mal groß, mal 
klein, mal glatt mal ruppig, so wie im Leben.

Regisseurin Bärbel Schütz dankte ihrem Team, den Zuschauern 
und Sponsoren: „Wenn viele ihr Bestes geben, kommt großarti-
ges heraus.“ Dass sich die Remchinger Ranntalbühn schon 19 
Jahre in der Region engagiert und dabei schon über 65 000 Euro 
für soziale Zwecke erspielt hat, hatte die Reaktion von so man-
chen Zuschauern gezeigt, „so gut habe sie noch nie gespielt“: 
Dabei hatte sie das vergangene Stück „Kohle, Moos und Mäuse“ 
bereits im Jahr 2002 auf die Bühne gebracht – und weil es damals 
schon so gut ankam nun wiederholt.

Spendenübergabe der Remchinger Ranntalbühn.

Wir alle vom Ambulanten Hospizdienst Westlicher Enzkreis e.V. 
bedanken uns ganz herzlich bei allen, die teil hatten am Erlös 
dieser beachtlichen Spendensumme.
Bericht+Foto: Zachmann

So erreichen Sie den ambulanten Hospizdienst Westlicher 
Enzkreis:
Koordination, Einsatzleitung, Palliative Beratung: 07236 279 98 97
Verwaltung: 07236 279 99 10
Adresse: 75210 Keltern-Ellmendingen, Ettlinger Str. 15 (Eingang 
Römerstraße)
Email: info@hospizdienst-westlicher-enzkreis.de
Homepage: http://hospizdienst-westlicher-enzkreis.de
Spendenkonten:
–  VR Bank Enz plus e.G. 

IBAN: DE94 6669 2300 0020 1160 05, BIC: GENODE61WIR
–  Sparkasse Pforzheim Calw 

IBAN: DE19 6665 0085 0000 9652 00, BIC: PZHSDE66XXX

Begegnungsstätte 
„Spritzenhaus“

Montag, 27.01.20
14.00 - 17.00 Uhr Spielenachmittag
Dienstag, 28.01.20
13.30 - 16.00 Uhr Bingonachmittag mit Kaffee und Kuchen im 
Spritzenhaus
Donnerstag, 30.01.2020
10.00 - 13.00 Uhr Basteln im Spritzenhaus mit Vesper

Winteressen vom Handarbeitskreis

Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat stricken unsere fleißigen 
Seniorinnen im Spritzenhaus Socken, Schals, Handschuhe und 
vieles mehr. Auch Erstlingssöckchen für die Neugeborenen der 
Gemeinde Keltern. Am Jahresende verkaufen wir die gestrickten 
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Sachen beim Nikolausmarkt. Den Rest spenden wir dem Hilfs-
dienst.

Als Dankeschön waren alle fleißige Seniorinnen vom Handar-
beitskreis am Donnerstag, 16.01.2020 zum Winteressen ins Sprit-
zenhaus eingeladen. Das Essen ließen wir vom Catering bringen. 
Anschließend sangen wir Lieder und übten uns beim Sitztanz. 
Es war ein schöner, unterhaltsamer Tag. Auch noch vielen Dank 
an die beiden Schülerinnen Carolina und Caitlyn Greiner, die bei 
uns 5 Tage ihr Sozialpraktikum absolvierten, für ihre Mithilfe. H. 
Peichl M. Hauber

Abfahrtszeiten Theater am 26. Januar 2020
13.30 Uhr  Niebelsbach, Haltestelle Rathaus
13.40 Uhr  Weiler, beide Haltestellen
13.45 Uhr  Dietenhausen, Milchhäusle
13.50 Uhr  Ellmendingen, HS Lindenplatz
14.00 Uhr  Dietlingen, Rathaus

Freiwillige Feuerwehr Keltern
www.feuerwehr-keltern.de

Abteilung Niebelsbach

Weihnachtsbaumverwertung 2020
Wie in den vergangenen Jahren begann die Feuerwehrabteilung 
Niebelsbach auch in diesem Jahr mit den Festlichkeiten. Ein Fest 
mit lockerer Atmosphäre, aber ernstem Hintergrund, denn nur 
wenige wissen wie schnell ein trockener Weihnachtsbaum Feuer 
fängt und in Rauch aufgeht.

Ihr schon traditionelles Weihnachtsbaumverwerten vertrieb für 
einige Stunden die Kälte auf dem Fronberg. Mit Glühwein und 
Wurst in den Händen wärmten sich zahlreiche Besucher am 
Feuer der Weihnachtsbäume und folgten somit der Einladung 
der Abteilung Niebelsbach. Die Abteilung Niebelsbach bedankt 
sich bei allen Besuchern und beim DRK OV Keltern für das An-
Feuerholz.

Abteilung Weiler

Schlachtfest
Am vergangenen Samstag veranstaltete die Feuerwehrabteilung 
Weiler wieder ihr traditionelles Schlachtfest im Feuerwehrhaus. 
Zu Britsch`s Schlachtplatten und Maultaschen war abermals die 
Fahrzeughalle gut gefüllt mit Festbesuchern.

Parallel dazu gab es im Obergeschoss ein reichhaltiges Kuchen-
buffet. Die Abteilung Weiler bedankt sich bei allen Festbesuchern 
und Kuchenspendern auf`s herzlichste. 

Abteilung Dietlingen

Einladung
Am Freitag, den 24. Januar 2020 um 19 Uhr findet im Feuerwehr-
haus in Dietlingen unsere Abteilungsversammlung statt.
Die Verwaltung

Nachruf
Die Feuerwehr Abt. Dietlingen trauert um Ihren Unterstützer und 
Gönner, Bäckermeister Wilhelm Wolff, der viel zu früh von uns ge-
gangen ist. Er wird uns fehlen. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
Uwe Renninger, Jürgen Bischoff

ZEITGESCHEHEN

Pfarrfamilienfest der Heiligen Familie Keltern 
spiegelte ein lebendes Gemeindeleben wider
– Herbert Böhm nach 33 Jahren als Pfarrgemeinderat verab-
schiedet – 

Von der C-Punkt-Band aus Ellmendingen, mit (v.l.) Dieter König, Andreas 
Bär, Kathrin Heinemann-Grüder und Sonja Schemenauer wurde das 
bunte Nachmittagsprogramm des Patroziniums eröffnet.

Was wären Vereine und Institutionen ohne ihre Idealisten; ohne 
die Frauen und Männer die anpacken und sozusagen der Motor 
des Ganzen sind. Ein solcher ist Herbert Böhm aus Dietlingen. 
Als langjähriger Pfarrgemeinderat der Katholischen Kirchen-
gemeinde Heilige Familie hat er sich insgesamt 33 Jahren für 
die Belange der heute rund 1200 Katholiken von Keltern und 
für die Ökumene eingesetzt. Noch ungeboren war er 1946 mit 
seinen Eltern als Heimatvertriebene nach Dietlingen gekommen. 
Im „Waldhorn“ erblickte er am 28. Februar 1947 das Licht der 
Welt; erlebte als Kind 1954/1955 den Bau und die Einweihung 
der Kirche in Dietlingen, erhielt hier seine Kommunion, war Mi-
nistrant und dann 1977 – 1985 Pfarrgemeinderat in Keltern. Von 
1995 –2015 vertrat er in diesem Amt die Interessen der Heiligen 
Familie Keltern in der Seelsorgeeinheit Pforzheim-West und in 
den vergangenen fünf Jahren im Kirchengemeinderat Pforzheim. 
2001 war er maßgeblich für den Bau des Gemeindezentrums an 
der Dietlinger Bachstraße verantwortlich. An die Kirche angebaut 
schlägt hier heute das Herz des Gemeindelebens. Über zehn 
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Pfarrer, Kapläne und Seelsorger hat der 2010 pensionierte, heute 
72jährige Gymnasialehrer, der am Gymnasium Königsbach unter-
richtet hat, erlebt. Wenngleich er nicht mehr für den Pfarrgemein-
derat kandiert wird, so versprach er beim Pfarrfamilienfest am 
Sonntag auch weiterhin für „seine“ Kirchengemeinde da zu sein. 

Nach 33 Jahren als Pfarrgemeinderat wurde Herbert Böhm (2.v.l.) bei 
Patrozinium am Sonntag verabschiedet. Für sein großes Engagement 
dankte ihm auch Pfarrer und Dekan Bernhard Ihle (2. v.r.). Zuvor hatten 
er und viele weitere Mitwirkenden, unter anderem Bernhard Kaburek (l.) 
und Julian Muche (r.) für eine unterhaltsames Festprogramm gesorgt. 

Für all die jahrzehntelange Arbeit, für seine großes Engagement, 
auch als Mann der leisen Töne und seine humorvolle Art gab es 
viele wertschätzende und anerkennende Worte sowohl von Pfar-
rer und Dekan Bernhard Ihle, als auch von Gemeinde und der 
Sprecherin des Gemeindeteams, Martina Peter. Das Ganze war 
eingebunden in ein buntes Programm, das auch diesmal wieder 
die Handschrift des bekannten Dietlingers, der zudem seit über 
20 Jahren beim Nikolausmarkt eben diesen Heiligen verkörpert 
und dies auch weiterhin 
tun wird. Beim Fest am 
Sonntag, das ökumenisch 
von der C-Punkt-Band der 
ev. Kirchengemeinde 
„DREISAM“  aus Ellmen-
dingen eröffnete wurde, 
sorgte Herbert Böhm für 
viele Lacher. 
In einem heiteren Dialog 
zwischen ihm und seinem 
Neffen, dem jungen Mini-
strant Julian Muche (11) 
plauderte er mit Anekdo-
ten, Witzen und Erinnerun-
gen aus seiner Ministran-
tenzeit vor über 60 Jahren. 

Mitgestaltet wurde das kurzweilige Programm des Pfarrfamili-
enfests auch von der gesamten Ministrantengruppe und vom 
Dietlinger Chörle. 

Unter der Leitung von Bernhard Kaburek, überzeugte das 
zehnköpfige Ensemble mit weltlichen und geistlichen Liedern in 
mehrstimmigem A-capella–Gesang. So konnten die zahlreichen 
Besucher einen unterhaltsamen Nachmittag genießen. Den Fest-
gottesdienst am Vormittag hatte die Gruppe "Cantus Firmus" aus 
St. Antonius die Liturgie mitgestaltet.

VERSCHENKBÖRSE

Bitte den ausgefüllten Coupon in einen Rathausbriefkasten der Gemeinde 
einwerfen.

•  1 Jugendbett mit Matratze und Rost, 1 Dreisitzersofa mit pas-
sendem Sessel. Telefon 0151 21 965 025 oder 0176 47 232 877

•  Bett mit Rost, 90 x 200 cm, Kleiderschrank, 2-türig, breite ca. 
1,0 m, Höhe ca. 2,20 m. Telefon 07236 932756

Verschenkbörse
Ich habe folgende funktions- und gebrauchsfähige Gegenstände zu verschenken:

Name:

Telefon:

LANDRATSAMT ENZKREIS

Jugendamt des Enzkreises sucht Pflegefamilien  
Bewerberkurs startet am 19. Februar 
175 Kinder und Jugendliche leben in Pflegefamilien im Enzkreis 
– aus ganz unterschiedlichen Gründen: Das können eine Drogen- 
oder Alkoholsucht der Eltern, eine psychische Erkrankung, eine 
finanzielle Notlage oder die Häufung mehrerer dieser Probleme 
sein. Die Kinder oder Jugendlichen können nicht mehr in ihrer 
eigenen Familie bleiben und benötigen die Unterstützung einer 
Pflegefamilie – vorübergehend oder auf Dauer. 

„Um das Mädchen oder den Jungen in eine passende Familie 
vermitteln zu können, brauchen wir dringend Menschen, die be-
reit sind, ein Kind oder einen Jugendlichen in Vollzeitpflege auf-
zunehmen“, beschreibt Susanne Wendlberger vom Jugendamt 
des Enzkreises die Aufgabe. Deshalb bietet die Sozialarbeiterin 
ab Mittwoch, 19. Februar,  den nächsten Bewerberkurs an für 
Menschen, die sich überlegen, ein Pflegekind aufzunehmen. Der 
Kurs umfasst einen Abend von 18:30 bis 21:30 Uhr sowie zwei 
Freitage von 14 bis 20:30 Uhr und zwei Samstage von 9:30 Uhr 
bis 17:00 Uhr.

Ein Pflegekind lebt für einige Monate, manchmal auch Jahre wie 
alle Familienmitglieder in der Pflegefamilie. In der Regel hat es 
aber weiterhin Kontakt zu seinen leiblichen Eltern. Die Häufigkeit 
und die Gestaltung dieser Besuchskontakte werde vom Sozialen 
Dienst des Jugendamtes gemeinsam mit Eltern und Pflegeeltern 
vereinbart.
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Wer kann Pflegefamilie werden?

Grundsätzlich können verheiratete und unverheiratete Paare, 
aber auch Alleinstehende Pflegepersonen werden; ob eigene 
Kinder vorhanden sind, ist nicht entscheidend. In jedem Fall 
sollen die Bewerberinnen und Bewerber finanziell abgesichert 
sein – unabhängig vom Pflegegeld. Zudem sollte die Wohnung 
so groß sein, dass mit der Aufnahme eines Pflegekindes keine 
beengte Situation entsteht und genügend Bewegungsraum 
erhalten bleibt. Toleranz gegenüber anderen Nationalitäten, Re-
ligionen und Lebensformen gehört zum Selbstverständnis einer 
geeigneten Pflegefamilie. 

Wichtig ist dem Team der Pflegekinderhilfe, dass die Pflegefami-
lie zur Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern, dem Pflegekind 
und dem Jugendamt bereit ist: „Dazu gehört die Teilnahme an 
Qualifizierungsmaßnahmen wie Bewerberkurs, Referentenaben-
den und Supervision“, wie Wendlberger ergänzt. Vor allem aber 
sollte eine Pflegefamilie Freude am Zusammenleben mit Kindern 
haben.

Weitere Informationen gibt es bei Susanne Wendlberger im Land-
ratsamt unter Telefon 07231 308-9571 sowie per E-Mail an Su-
sanne.Wendlberger@enzkreis.de. Ein achtzehnminütiger Film mit 
Interviews von Pflegefamilien aus dem Enzkreis findet sich im In-
ternet unter www.youtube.com, Suchwort „Pflegeeltern werden“.

Am 4. Februar im Landratsamt: Zwei Seminare 
zur Erstellung von Nährstoff- und Stoffstrom-
bilanz am PC
Das Landwirtschaftsamt des Enzkreises bietet am Dienstag, 
4. Februar, wieder zwei Seminare für Landwirte zur Erstellung 
der jährlichen Nährstoff- und Stoffstrombilanz nach der Dün-
geverordnung an. Sie finden im Landratsamt, Zähringerallee 3, 
in Pforzheim statt und beginnen um 14 bzw.  um 18 Uhr. Unter 
sachkundiger Anleitung kann dabei jeder Teilnehmer an einem 
eigenen PC-Arbeitsplatz eine Nährstoff- und Stoffstrombilanz für 
seinen eigenen Betrieb anfertigen. Das Erstellen des jährlichen 
Nährstoffvergleichs ist Teil der Düngeverordnung und für Cross 
Compliance relevant. Die Seminare sind kostenlos. Eine Anmel-
dung beim Landwirtschaftsamt ist bis spätestens 29. Januar 
unter Telefon 07231 308-1800 erforderlich. 

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER ÄMTER

Das Statistische Landesamt Baden-Württem-
berg informiert: 
Mikrozensus 2020 – Start in Baden-Württemberg
Präsidentin Dr. Carmina Brenner bittet alle der ausgewählten 
rund 55 000 Haushalte im Land um Unterstützung
Der Mikrozensus 2020 beginnt: Die Präsidentin des Statistischen 
Landesamtes, Dr. Carmina Brenner, bittet alle ausgewählten 
Haushalte um Unterstützung. Über das ganze Jahr 2020 werden 
dazu ab dem 7. Januar 2020 in mehr als 900 Gemeinden rund 
55 000 in einer Stichprobe ausgewählte Haushalte in Baden-
Württemberg von Interviewerinnen und Interviewern des Statisti-
schen Landesamtes befragt. Dies sind rund 1 % der insgesamt 
rund 5,3 Millionen Haushalte im Südwesten.
Neben dem Grundprogramm zur wirtschaftlichen und sozialen 
Lage der Bevölkerung sowie den seit 1968 erhobenen Fragen 
der EU-weit durchgeführten Befragung zur Arbeitsmarktbeteili-
gung werden ab 2020 zusätzlich Fragen der ebenfalls EU-weit 
durchgeführten Befragung zu Einkommen und Lebensbedingun-
gen (englisch: Statistics on Income and Living Conditions, SILC) 
gestellt. Brenner: »Die Ergebnisse des Mikrozensus sind eine 
ganz wichtige Informationsquelle zu den Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der Menschen. Dabei geht es um die Themen wie wir 
wohnen, wie Familien leben, welche Bildungsabschlüsse erwor-
ben wurden oder welche Verkehrsmittel die Menschen nutzen.«
Was ist der Mikrozensus? – Der Mikrozensus ist eine amtliche 
Haushaltsbefragung bei jährlich einem % der Haushalte. Durch 

den Mikrozensus werden wichtige Daten über die wirtschaftliche 
und soziale Lage der Bevölkerung ermittelt. Die Ergebnisse die-
nen als Grundlage für politische, wirtschaftliche und soziale Ent-
scheidungen in Bund und Ländern. Sie stehen auch der Wissen-
schaft, der Presse und interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
zur Verfügung. Über 1 000 Haushalte werden pro Woche befragt. 
Die Angaben beziehen sich dann jeweils auf eine vorab bestimm-
te feste Berichtswoche. Diese Angaben bilden die Grundlage 
für Meldungen wie »Ein höheres Bildungsniveau verbessert die 
Chancen auf ein höheres Gehalt« und »Auch ohne Kinder suchen 
Frauen seltener eine Vollzeitstelle«. Die Auskünfte von Menschen 
im Rentenalter sind dabei genauso wichtig wie die Angaben von 
Angestellten, Selbstständigen, Studierenden oder Erwerbslosen.
Wer wird für die Erhebung ausgewählt? – In einem mathema-
tischen Zufallsverfahren werden zunächst Gebäude bzw. Gebäu-
deteile gezogen. Erhebungsbeauftragte ermitteln vor Ort, welche 
Haushalte in den ausgewählten Gebäuden wohnen und kündigen 
sich bei diesen mit einem handschriftlich ergänzten Ankündi-
gungsschreiben mit Terminvorschlag an. Für die ausgewählten 
Haushalte besteht Auskunftspflicht. Sie werden innerhalb von 
fünf aufeinander folgenden Jahren bis zu viermal im Rahmen des 
Mikrozensus befragt.
Wie läuft die Befragung ab? – Erhebungsbeauftragte des Sta-
tistischen Landesamtes Baden-Württemberg suchen die Haus-
halte zum vorgeschlagenen Termin auf und bitten sie um die 
Auskünfte. Die Erhebungsbeauftragten erfassen die Antworten 
mit einem Laptop. Sie können sich mittels eines Ausweises als 
Beauftragte des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg 
ausweisen. Die Auskünfte können für alle Haushaltsmitglieder 
von einer volljährigen Person erteilt werden.
Die Durchführung der Befragung mit unseren Erhebungsbeauf-
tragten ist für die Haushalte die einfachste und zeitsparendste 
Form der Auskunftserteilung. Alternativ haben diese auch die 
Möglichkeit, den Fragebogen via Onlineformular oder in Papier-
form selbst auszufüllen. Alle erhobenen Einzelangaben unter-
liegen der Geheimhaltung und dem Datenschutz und werden 
weder an Dritte weitergegeben noch veröffentlicht. Nach Eingang 
und Prüfung der Daten im Statistischen Landesamt werden die 
Erhebungsmerkmale getrennt von den personenbezogenen Hilfs-
merkmalen gespeichert. Im weiteren Verlauf werden die Daten 
anonymisiert und zu aggregierten Landes- und Regionalergeb-
nissen weiterverarbeitet.

Deutsche Rentenversicherung
Baden-Württemberg

Digitaler Datentransfer zwischen europäischen 
Rentenversicherungsträgern: Schneller zur Rente
Die europäischen Rentenversicherungssysteme rücken zusam-
men: Anfang des Jahres ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zum elektronischen Austausch von Daten zwischen den Renten-
versicherungsträgern in den Staaten der Europäischen Union, 
des EWR sowie der Schweiz gemacht worden. Hierauf weist die 
Deutsche Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg hin. 
Die DRV Baden-Württemberg ist Ansprechpartner für alle Versi-
cherten und Rentner, die in Deutschland wohnen und zusätzlich 
Beiträge an die griechische, die zypriotische, die schweizerische 
oder die liechtensteinische Rentenversicherung entrichtet haben. 
Auch für Personen, die in diesen Ländern wohnen und sich bei-
spielsweise ihre Rente dorthin überweisen lassen möchten, ist 
die DRV Baden-Württemberg zuständig, berät in allen Rentenan-
gelegenheiten mit Auslandsbezug und dies teils sogar vor Ort bei 
fest terminierten Auslandsprechtagen. 
»Das neue Verfahren verkürzt die Bearbeitungszeit immens,« 
erklärt Andreas Schwarz, Geschäftsführer der DRV Baden-
Württemberg, den Vorteil des digitalen Verfahrens für die Kun-
dinnen und Kunden. Seit Jahresbeginn tauscht die Deutsche 
Rentenversicherung über das neue Kommunikationssystem 
»Elektronischer Austausch von Sozialversicherungsdaten« (EES-
SI) Versicherungsdaten mit anderen europäischen Rentenversi-
cherungsträgern digital aus. Durch den digitalen Datentransfer 
können Rentenleistungen, die auf Beschäftigungszeiten in ver-
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schiedenen Ländern beruhen, zukünftig schneller berechnet und 
ausgezahlt werden. Die Deutsche Rentenversicherung wird das 
Projekt Mitte des Jahres abschließen. Sie hat bundesweit zuletzt 
rund 2,6 Millionen Renten gezahlt, bei denen in anderen EU- und 
EWR-Staaten sowie der Schweiz zurückgelegte Zeiten für die 
Berechnung der Rente berücksichtigt wurden. 
Weitere Auskünfte zu den Themen Prävention, Rehabilitation, 
Altersvorsorge und Rente gibt es bei der Deutschen Renten-
versicherung Baden-Württemberg in den Regionalzentren und 
Außenstellen im ganzen Land, über das kostenlose Servicetele-
fon unter 0800 100048024, bei den ehrenamtlich tätigen Versi-
chertenberaterinnen und -beratern sowie im Internet unter www.
deutsche-rentenversicherung-bw.de.
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